
 

 

AMTSBLATT   

  Abwasserzweckverband „Obere Röder“ 

 

 

 

Elektronisches Amtsblatt 
06/2022 vom 09.02.2022 
 
 
Die nächste öffentliche Verbandsversammlung 
 
des Abwasserzweckverbandes "Obere Röder" findet am 
 

2. März 2022, 10:00 Uhr 
im Beratungsraum des Abwasserzweckverbandes "Obere Röder", 

An den Dreihäusern 14, 01454 Radeberg (Kläranlage), 
 

statt. 
 
Wir bitten um Beachtung, dass aufgrund der pandemiebedingten 
Einschränkungen nur begrenzt Plätze für interessierte Bürger zur Verfügung 
stehen! 
 
 
TOP  Betreff        Beschluss-  
           Nr. 
 
1.  Feststellung der Beschlussfähigkeit        - 
  Bestätigung der Tagesordnung         - 
  Bestätigung des Protokolls vom 22.11.2021       - 
  Bestimmung zur Mitunterzeichnung der Niederschrift      - 
 
2.  Bürgeranfragen 
 
3.   Beschluss Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2022  

des Abwasserzweckverbandes "Obere Röder"   05/2021 
 
4.  Beschluss Wirtschaftsplan 2022 der BVR mbH   06/2021 
 
5.  Beschluss zur Vergabe Bauleistung Fällmittelstation 
  zur P-Elimination in der KA Leppersdorf    01/2022 
 
6.  Beschluss 4. Änderung der Satzung zur Sicherheits- 
  neugründung des AZV „Obere Röder“    02/2022 
 
7.  Informationen/Anfragen/Sonstiges 
 
  - Jahresbericht 2021 des Sächsischen Rechnungshofes Teil II 
  „Organisatorische Umsetzung der Neuregelung des § 2b UStG zur 
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  Unternehmereigenschaft von juristischen Personen des öffentlichen 
  Rechts (jPöR) im kommunalen Bereich“ Jahresberichtsbeitrag 
 
  Es besteht Vorlagepflicht gegenüber der Verbandsversammlung gem. 
  §§ 17, 24 SächsKomZG für den Verwaltungsverband und gem. §§ 53, 
  59 Abs. 3 SächsKomZG für den Zweckverband i. V. m. § 109 Abs. 4 
  Satz 2 SächsGemO. 
 
 
 
 


